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Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)§ 5  

Nach der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) bieten wir unseren Mitarbeitern 

Vorsorgeuntersuchungen an.  

Möchten Sie an einer Vorsorgeuntersuchung teilnehmen, melden Sie sich in der 

Personalabteilung bei Alexandra Fröhling (froehling@weikamm.de, 040 69 69 43 53). 

Angeboten werden folgende Vorsorgeuntersuchungen, die von unserem Betriebsarzt 

durchgeführt werden: 

G37 - Bildschirmarbeitsplatz 

In der G37 stehen die Augen und Beschwerden, die auf das lange Sitzen 

zurückzuführen sind, im Mittelpunkt. Zum Programm gehört eine allgemeine Anamnese 

inklusive Beschwerden und Erkrankungen des Bewegungsapparats, neurologischen 

Störungen und Stoffwechselerkrankungen. Die Arbeitsplatzanamnese umfasst die 

Arbeitsplatzergonomie einschließlich der verwendeten Geräte, die Arbeitsaufgabe, die 

Arbeitszeit und den Arbeitsumfang. 

G 24- Hauterkrankungen   

Diese Vorsorge ist für Personen vorgesehen, die durch Ihre berufliche Tätigkeit ein 

erhöhtes Risiko für Hauterkrankungen haben.  

Dies besteht durch Feuchtarbeit oder längerfristiges Tragen von Handschuhen 

einerseits oder durch Hautkontakt mit reizenden oder sensibilisierenden Stoffen 

andererseits.  

Feuchtarbeit umfasst gemäß TRGS 401 und 531 Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte 

einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit, d.h.: 

• regelmäßig mehr als 2 Stunden mit ihren Händen im feuchten Milieu arbeiten oder 

• einen entsprechenden Zeitraum feuchtigkeitsdichte Schutzhandschuhe tragen oder  

• Tätigkeiten mit hautschädigenden Gefahrstoffen durchführen oder  

• häufig bzw. intensiv ihre Hände reinigen bzw. desinfizieren müssen. 

• Alle Beschäftigten, die Feuchtarbeit von regelmäßig mehr als 2 Stunden (aber 

weniger als 4 Stunden) je Tag durchführen 

AMR 13.3 Tätigkeiten mit intensiver Belastung durch natürliche UV-Strahlung   

Die arbeitsmedizinische Regel gilt für Tätigkeiten im Freien mit intensiver Belastung 

durch natürliche UV-Strahlung (Sonnenstrahlung) von regelmäßig  einer Stunde oder 

mehr je Tag. Natürliche UV-Strahlung ist tagsüber auch im Schatten und bei bewölktem 

Himmel vorhanden. Neben Hautkrebs begünstigt UV-Strahlung auch andere 

Erkrankungen der Haut und des Auges. Arbeitsmedizinische Vorsorge ist immer 

unabhängig von persönlichen Schutzmaßnahmen. 

Hamburg, den 14.05.2020 Fachkraft für Arbeitssicherheit Eva Schildknecht 


